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NT-Auflagen und Kleinstrukturanteile 
 

Auflagen zum Schutz von Flora und Fauna (NT-Auflagen) 

Im Rahmen der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln werden unter anderem auch Anwendungs-
bestimmungen zum Schutz terrestrischer Saumbiotope erteilt. 

NT-Auflagen sind zu berücksichtigen bei: 

 Saumbiotopen breiter als 3 m 

 Wald, Gehölzinseln, Hecken, Feldraine, Brachland  

 Haus-/ Kleingärten 

 

NT-Auflagen sind nicht zu berücksichtigen bei: 

 angrenzender landwirtschaftlicher Nutzfläche 

 Hecken und Feldraine weniger als 3 m breit 

 angrenzenden Straßen, Wegen und Plätzen 

 Hecken, die nachweislich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen angelegt worden sind 

 

Der Ausstattungsgrad einer Gemeinde mit ökologisch wertvollen Saumbiotopen legt den Umfang 
der einzuhaltenden NT-Auflagen fest. Informationen hierüber sind im Verzeichnis der                
regionalisierten Kleinstrukturen enthalten. 

Ob die Gemeinde auf ihrer Bewirtschaftungsfläche den Anteil von Kleinstrukturen erfüllt hat, finden 
Sie im Internet unter:  

www.julius-kuehn.de/sf/ab/raeumliche-analysen-und-modellierung/verzeichnis-der-
regionalisierten-kleinstrukturanteile 

 
Zur Zeit wird das Verzeichnis durch das JKI überarbeitet, da sich durch die Veränderung der Ge-
meindegrößen und –grenzen auch der Anteil an Kleinstrukturen geändert haben kann. Zum 
Jahresende wird mit einer aktualisierten Veröffentlichung der regionalisierten Kleinstrukturen ge-
rechnet. 
 

Steht in der Erfüllt-Spalte ein „Ja“, ist ein ausreichender Anteil an Kleinstrukturen in der Agrar-

landschaft in dieser Gemeinde vorhanden. Für die Auflagen NT107-109 sowie NT112 muss ein  

20 m - Streifen mit verlustmindernder Technik zu Saumbiotopen eingehalten werden (Abb. 1).  

Bei einem "Nein“ besteht eine ungenügende Ausstattung an Kleinstrukturen in der Agrarland-

schaft. Dann gelten für die Anwendungsbestimmungen NT107-109 sowie NT112 zu den bereits 

bestehenden 20 m - Streifen (verlustmindernde Technik) zusätzlich ein 5 m - Streifen mit        

unbehandelter Fläche zu Saumbiotopen (Abb. 2).  
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Abb. 1: NT107-109, 112 – Auflagen bei erfülltem Kleinstrukturanteil 
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Abb. 2: NT107-109, 112 – Auflagen bei nicht erfülltem Kleinstrukturanteil    


